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Abb. 10 
Beispiel Ausbildung der oberen Abdeckung 
einer halbhohen Vorsatzschale

Abb. 9
Beispiel einer kraftschlüssigen Befestigung von 
UA-Profilen mit Anschlusswinkel am Rohfußboden

Abb. 11
Beispiel Verlaschung einer Doppelständerwand 
mit Gipsplattenstreifen
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7. BEISPIELDETAILS FÜR DIE AUSFÜHRUNG

Abb. 12 und 13
Beispiele der Ertüchtigung einer Trockenbauwand 
mittels fachgerechtem Wechsel an die UA-Profile 
der rückwärtigen Trockenbauwand angeschlossen.

(Alternative Befestigungsvariante, S. 10, 
letzte Zeile)
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8. LEITUNGSFÜHRUNG UND BEFESTIGUNG 
VON ARMATUREN

8.1 LEITUNGSFÜHRUNG IN TROCKENBAUWÄNDEN,
ERFORDERLICHE PLANUNGSLEISTUNGEN

Grundsätzlich ist zu beachten, dass die Leitungsführung in 
Trockenbauwänden ohne Zwängungen oder Beschädigung 
der Unterkonstruktion problemlos möglich sein muss.

Die Dicke der Gesamtwandkonstruktion ist so zu wählen, dass 
Leitungen problemlos im Wandinneren untergebracht werden 
können. Dabei sind die Erfordernisse der Leitungsführung 
wie z.B. erforderliche Rohrdurchmesser, Umlenkungen, Be- 
festigungen und evtl. Dämmungen angemessen zu berück-
sichtigen. Zur besseren Leitungsführung sollten Doppelstän- 
derwände mit ausreichendem Schalenabstand bzw. Vorsatz- 
schalen mit ausreichendem Abstand zur rückwärtigen Wand 
geplant werden. Diese Überlegungen gehören zu den zen- 
tralen Planungsleistungen, die im Vorfeld erbracht werden 
müssen. Dies gilt auch wenn an die Wände Brandschutzan-
forderungen gestellt werden.

8.2 STEGAUSSCHNITTE IN PROFILEN

Profile nach DIN 18182-1 verfügen bereits werkseitig über 
eine gewisse Anzahl an Stegöffnungen, welche die bauseitige 
Verlegung der nötigen Leitungen ermöglichen. 

Ausschnitte in den Profilflanschen oder gar die vollständige 
Durchtrennung der Flansche sind unzulässig. Zusätzliche 
Stegausschnitte im Bereich lokaler Lasteinleitung (Konsol- 
lasten, Holmlasten, dynamische Beanspruchung) sind eben- 
falls unzulässig. 

In Einzelfällen kann es erforderlich werden, zusätzliche bau-
seitige Öffnungen im Stegbereich vorzusehen, um beispiels-
weise Installationsleitungen zu verlegen. Detaillierte Angaben 
dazu findet man in IGG Merkblatt 8 [4].

In UA-Profilen sind Stegausschnitte im Bereich von Sanitär-
tragständern und Türanschlüssen unzulässig, da die UA-Pro-
file eine statische Funktion erfüllen.

Der Freiraum für die horizontale Leitungsführung  muss aus-
reichend bemessen sein.

3

2

1

1

Abb. 14
Beispiel einer Stegöffnung in 
CW-Profilen
1.   Flansch
2.   Steg
3.   Werkseitige Stanzung 
      (z.B. H-Stanzung)
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8.3 LEITUNGSFÜHRUNG DURCH BEPLANKUNGEN 
UND BEFESTIGUNG VON ARMATUREN 

Bei der Durchführung von Leitungen durch die Beplankungs-
lage sind folgende Aspekte besonders zu beachten und sorg-
fältig umzusetzen:

-	 Ausschnitte sind inklusive einer Schallentkoppelung zu 
      planen und vorzugeben. Sie sind möglichst passgenau mit
      dafür geeignetem Werkzeug (z.B. Kronenbohrer) in der 
      Beplankung herzustellen.

-	 Abdichtung gegen Feuchtigkeitseintritt in die Konstruktion 
       ist entsprechend DIN 18534 vorzusehen (Beispiele s. [3] 
      IGG-Merkblatt 05, "Bäder, Feucht- und Nassräume im   
      Holz- und Trockenbau") 

-	 Die schalltechnische Trennung / Entkopplung von Beplan- 
	 kung und Rohren bzw. Armaturen. Dies dient der Vermei- 
	 dung einer Köperschallübertragung auf die Beplankung  
	 bei Betätigen der Armaturen und vermindert die dadurch  
	 resultierende Geräuschbelästigung in benachbarten oder  
	 darunter liegenden Räumen. 

Besonders bei Wänden mit Brandschutzanforderungen ist die 
Zulässigkeit der Durchführung von Rohren von einem Planer 
brandschutztechnisch zu prüfen. 

Abb. 15 
Beispiel: Akustisch entkoppelte Rohrdurchführung 
bei einer Trockenbaukonstruktion
 
1. Beplankung / Bekleidung Trockenbauwand
2. Flächenabdichtung
3. Dünnbettmörtel
4. Dichtmanschette mit flexibler Dichtung
5. Fliesenbelag

8.4 ROHRDURCHFÜHRUNGEN UND 
UNTERPUTZARMATUREN

Folgende Grundsätze sind zu beachten:

-	 Die mechanische Befestigung an der Unterkonstruktion 
	 (Sanitärträger oder Hilfstraversen) muss gewährleistet
 	 sein.
    
-	 Das Armaturengehäuse muss Möglichkeiten für den  
	 Anschluss in die Flächenabdichtung enthalten (Dich- 
	 tungsflansch oder Abdichtungsmanschette)
    
-	 In das Armaturengehäuse eindringendes Wasser, z.B.
	 aus dem Duschvorgang, darf nicht im Armaturengehäu-
	 se stehen bleiben bzw. in die Wandkonstruktion eindrin- 
	 gen. Rohrdurchgänge müssen wasserdicht sein!

g  Wenn diese Punkte vom Installateur nicht eingehalten 
worden sind, sind vom Nachfolgegewerk (z.B. vom Ausfüh-
renden der Abdichtung) Bedenken anzumelden.

Abb. 16
Abdichtung mit Dichtmanschette 
 
1. Beplankung / Bekleidung Trockenbauwand
2. Flächenabdichtung
3. Dünnbettmörtel
4. Fliesenbelag
5. Dichtmanschette mit flexibler Lippe
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Übertragung von Luftschall

Anregung des Rohres durch Wasser-
strömung oder Unstetigkeiten wie z.B. 
Krümmungen

Körperschallübertragung über Be-
festigungen, Bauteilverbindungen oder 
nach Anregung durch Luftschall

9. GRUNDLAGEN DES SCHALLSCHUTZES 
IM FEUCHTRAUM

9.1 WEGE DER SCHALLÜBERTRAGUNG BEI 
INSTALLATIONSWÄNDEN

Schallschutz in Feuchträumen / Sanitärräumen ist ein wichti-
ges Thema, denn es gibt zusätzliche, oft als störend empfun- 
dene Geräuscharten. Zudem gibt es zwischen Feuchträumen / 
Sanitärräumen und schutzbedürftigen Räumen, z.B. Schlaf- 
oder Wohnzimmern, viele Übertragungswege.

Neben den üblichen Wohngeräuschen treten in Installations- 
wänden typischerweise folgende Geräuscharten auf:

Fließgeräusche, die als Luftschall und Körperschall in benach- 
barten und darunterliegenden Räumen wahrgenommen wer-
den. 

Nutzergeräusche z.B. durch Abstellen von Utensilien, Betäti-
gen von Armaturen oder Klappen von WC-Deckeln, die meist 
als Körperschall übertragen werden.
 

9.2 SCHALLSCHUTZMASSNAHMEN

Allgemeine Schallschutzmaßnahmen im Trockenbau
Viele Trockenbaukonstruktionen erreichen durch ihre Aus-
führungsart sehr gute Schalldämmwerte. Wichtig dafür ist die 
korrekte Ausführung der Trockenbaukonstruktion nach Her-
stellerangaben mit sorgfältiger Hohlraumdämmung, regelge- 
rechter Anschlussausbildung und Dämmstreifen.

Maßnahmen gegen die Übertragung von 
Fließ- und Nutzergeräuschen 
Geräusche von Abwasserinstallationen entstehen durch das 
Fließen und Fallen von Wasser im Rohrleitungssystem. Der 
Schallpegel ist abhängig vom Volumenstrom, der Fallhöhe 
und den Umlenkungen. Wichtige Geräuschquellen sind Um-
lenkungen, die an senkrechte Leitungsabschnitte anschlie-
ßen, aber auch Unstetigkeiten im Rohrstrang, z.B. Einlauföff-
nungen, Verbindungen sowie Dehn- und Steckmuffen. 

Bei der Planung von Gebäudeentwässerungsleitungen sind 
daher nach DIN 4109-36 starke Richtungsumlenkungen (z.B. 
90°-Bögen) möglichst zu vermeiden. 

Besonders wichtig ist es, den Eintrag von Körperschall aus 
Rohrleitungen, Sanitärgegenständen oder Armaturen in die 
Bauteile zu verhindern. Immer gilt, dass Körperschall über-
all da übertragen werden kann, wo eine geplante oder durch 
fehlerhafte Ausführung entstandene Bauteilverbindung vor-
liegt. Die schalltechnische Trennung von Bauteilen unterein-
ander sowie zwischen Einbauteil bzw. Armatur und Bauteil ist 
entsprechend wichtig.
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Grundsätzlich sind daher körperschalldämmende Maßnah- 
men im Bereich von Wand- und Deckendurchführungen vor-
zusehen. 

-	 Sanitäre Ausstattungsgegenstände (z.B. Waschbecken)  
	 sind an die dafür vorgesehene Unterkonstruktion, die mit  
	 dem Metallständerwerk verbunden ist, schallentkoppelt  
	 zu befestigen. Die Wirksamkeit der vorgesehenen Maß- 
	 nahmen für Leichtbaukonstruktionen ist vom Hersteller  
	 der Ausstattungsgegenstände anzugeben. 

-	 Bei den Armaturen und Geräten der Wasserinstallationen 	
	 wird vorausgesetzt, dass sie den Anforderungen an  
	 Armaturen und Geräte der Trinkwasser-Installation der
	 DIN 4109-1 entsprechen.

-	 Durchdringungen von Ständern und Beplankungen durch  
	 Leitungen und Armaturen sind so auszubilden, dass eine  
	 Körperschallübertragung durch elastische Manschetten,  
	 elastische Rohrumhüllungen oder durch freie Durchfüh- 
	 rungen der Rohrleitungen weitgehend vermieden wird.

-	 Rohre sind mit schalldämmenden Rohrschellen zu be- 
	 festigen. Bei einer Leitungsführung, bei der der Kontakt 
	 mit dem Rohbauteil zu erwarten ist, wird eine körper- 
	 schallisolierende Rohrummantelung empfohlen. 

-	 Für die Befestigung von Rohrschellen u.ä. in Trockenbau- 
	 wänden ist DIN 4109-36, Abschnitt 6.4.4.3.2 zu beach- 
	 ten. Hier wird vorgeschrieben, dass Rohrleitungen und  
	 Rohrschellen an einer separaten Unterkonstruktion  
	 aus Ständerprofilen (z. B. aus Aussteifungsprofilen UA)  
	 zu befestigen sind, die freistehend und ohne Kontakt zu  
	 den Beplankungsschalen oder Laschen im Hohlraum 
	 eingebaut wurden. Die Befestigung an den Gipsplatten 	
	 oder der notwendigen Unterkonstruktion der Wand ist  
	 daher nicht zulässig.

MONTAGEREGELN FÜR DIE PRAXIS 
ZUM THEMA SCHALLSCHUTZ BEI ROHR-
LEITUNGSANLAGEN 

➔  	 Jeder direkte Kontakt der Installationsrohre                            
	 mit Bauteilen (z.B. Wänden, Decken, Ver-
	 kleidungen, anderen Leitungen) ist zwingend
	 zu vermeiden.

➔  	 Zwischen den Rohrleitungen und den Bau-
	 teilen ist immer eine Körperschalldämmung 
	 anzuordnen.

➔  	 Niemals Rohre ohne Körperschalldämmung 	
	 direkt einspachteln.

➔  	 Zwischen Rohren und angrenzenden Bauteilen 	
	 ist immer ein ausreichender Abstand und eine 
	 Körperschallentkopplung vorzusehen.

Hinweis: Branchenübliche Rohrisolierungen er-
füllen i.d.R. auch die Körperschallentkopplung.
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10. WICHTIGE NORMEN UND LITERATURHINWEISE
FÜR DIE PRAXIS

10.1 LITERATURHINWEISE FÜR DIE PRAXIS 

[1] IGG Merkblatt 2
Verspachtelung von Gipsplatten – 
Oberflächengüten Q1 bis Q4

[2] IGG Merkblatt 2.1
Verspachtelung von Gipsfaserplatten –                            
Oberflächengüten Q1 bis Q4

[3] IGG Merkblatt 5 
Bäder, Feucht- und Nassräume in Holz- und Trockenbau

[4] IGG Merkblatt 8 
Wandhöhen leichter Trennwände – 
Stegausschnitte, Anschlüsse, Türen und Öffnungen

[5] IGG Merkblatt 10 
Korrosionsschutz im Trockenbau
Grundlagen, Anforderungen, Empfehlungen

Download der IGG Merkblätter unter 
www.gips.de/download/

ZDB Merkblatt – Merkblatt Abdichtungen im Verbund – 
Hinweise für die Ausführung von Abdichtungen im Verbund 
mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für 
den Innenbereich

Merkblatt Installationselemente in Trockenbaukonstruktionen, 
Schnittstelle Sanitär
GTKT Gemeinsame technische Kommission Trockenbau SMGV

10.2 AUSGEWÄHLTE, RELEVANTE 
PRODUKTNORMEN

DIN 18180
Gipsplatten - Arten und Anforderungen 

DIN EN 520
Gipsplatten - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren

DIN EN 15283-1
Faserverstärkte Gipsplatten – Begriffe, Anforderungen 
und Prüfverfahren – Teil 1: Gipsplatten mit Vliesarmierung

DIN EN 15283-2
Faserverstärkte Gipsplatten – Begriffe, Anforderungen 
und Prüfverfahren – Teil 2: Gipsfaserplatten

10.3 AUSGEWÄHLTE NORMEN FÜR 
DIE AUSFÜHRUNG 

DIN 18157
Ausführung von Bekleidungen und Belägen im 
Dünnbettverfahren

DIN 18181
Gipsplatten im Hochbau 

DIN 18182-1 
Zubehör für die Verarbeitung von Gipsplatten – Teil 1: 
Profile aus Stahlblech

DIN 18182-2
Zubehör für die Verarbeitung von Gipsplatten – Teil 2: 
Schnellbauschrauben, Klammern und Nägel

DIN 18183-1
Trennwände und Vorsatzschalen aus Gipsplatten 
mit Metallunterkonstruktionen – 
Teil 1: Beplankung mit Gipsplatten

DIN 18202
Toleranzen im Hochbau

DIN 18340
VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen 
- Teil C: Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) 
- Trockenbauarbeiten 

DIN 18534-1
Abdichtung von Innenräumen – Teil 1: Anforderungen, 
Planungs- und Ausführungsgrundsätze 

10.4 AUSGEWÄHLTE NORMEN ZUM 
THEMA BAUPHYSIK

Normenreihe DIN 4102
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen 

Normenreihe DIN 4109
Schallschutz im Hochbau

➔  Allgemeiner Hinweis: Es gilt der jeweilig aktuelle Stand 
bei der Drucklegung.
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Die Bildrechte liegen, sofern nicht anders angegeben bei der 
Industriegruppe Gipsplatten, IGG im Bundesverband der Gipsindustrie e.V.

Bildquellen der weiteren Abbildungen:
Geberit Vertriebs GmbH: Titel, S. 7, 11 und Abb. 13, 15, 16
GROHEDAL Sanitärsysteme GmbH: Abb. 6, 12
James Hardie Europe GmbH: S. 5
Knauf Gips KG: S. 17, Foto Fabian Linden; S. 23, Foto Bernd Ducke
SMGV Schweizerischer Maler- und Gipsunternehmerverband: Abb. 7, 8, 9, 10, 11
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